
 

Reichstagsbrand  Am 27.2.1933 brannte in Berlin das Reichstagsgebäude.  

ヴァン・デア・ルッベ…国会内で逮捕。裁判で死刑判決（1933年 12月 23日）。 

Als Brandstifter wurde der Holländer Marinus van der Lubbe im Reichstag 

festgenommen und am 23. Dezember 1933 vom  Reichsgericht zum Tode verurteilt.  

死刑判決は、根本的法原則（罪刑法定主義）に違反。刑法によれば、放火は、有期刑のみ。 

Dies stellte die Verletzung des fundamentalen Rechtsprinzips »keine Strafe ohne 

Gesetz« dar. Er hätte nämlich nach dem zur Tatzeit geltenden Gesetz lediglich zu einer 

befristeten Zuchthausstrafe verurteilt werden dürfen.  

 

共犯とされた共産主義者（コミュニスト）4 人については、法廷は有罪を立証できず。釈

放。 

Die angebliche Täterschaft von vier kommunistischen Mitangeklagten ließ sich 

hingegen nicht beweisen.  

ナチ党は、国会放火事件を、「ボルシェヴィストのテロ作戦」と称し、ただちに支配安定

化に利用。Die NSDAP bezeichnete den R. als »bolschewistischen Terrorakt« und nutzte 

ihn sogleich zur Herrschaftsstabilisierung.  

Die Brandstiftung durch die NSDAP ist hingegen bis heute unbewiesen.「ナチ党による

放火」は、今日まで立証できてきていない。 

 

犯人問題よりも重要なこと・・・憲法停止の大統領令の発布。それに基づくテロ。 

    Bedeutsamer aber als die Täterfrage erwiesen sich für das historische Geschehen 

die am 28. Februar 1933 aufgrund eines Kabinettsbeschlusses von Reichspräsident v. 

Hindenburg erlassenen »Verordnungen zum Schutz von Volk und Staat« 

( Reichstagsbrandverordnung) und »gegen Verrat am deutschen Volke und 

hochverräterische Umtriebe«. Sie setzten die politischen Grundrechte der Weimarer 

Verfassung außer Kraft und errichteten eine Art Ausnahmezustand, in dessen Schatten 

der brutale Terror der NSDAP gleichsam »legalisiert« wurde. 

Reiner Pommerin 
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